
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich

(1)	 Unsere	Verkaufsbedingungen	(im	Folgenden:	Allgemeine	Verkaufsbedingungen	-	AVB)	gelten	ausschließlich;	
entgegenstehende	oder	von	unseren	Verkaufsbedingungen	abweichende	Bedingungen	des	Kunden	erkennen	
wir	nicht	an,	es	sei	denn,	wir	hätten	ausdrücklich	schriftlich	ihrer	Geltung	zugestimmt.	Unsere	Verkaufsbedin-
gungen	gelten	auch	dann,	wenn	wir	in	Kenntnis	entgegenstehender	oder	von	unseren	Verkaufsbedingungen	
abweichender	Bedingungen	des	Kunden	die	Lieferung	an	den	Kunden	vorbehaltlos	ausführen.

(2)	 Die	 AVB	 gelten	 insbesondere	 für	 Verträge	 über	 den	 Verkauf	 und/oder	 die	 Lieferung	 beweglicher	 Sachen	
(„Ware“),	ohne	Rücksicht	darauf,	ob	wir	die	Ware	selbst	herstellen	oder	bei	Zulieferern	einkaufen	(§§	433,	651	
BGB).	Sofern	nichts	anderes	vereinbart,	gelten	die	AVB	in	der	zum	Zeitpunkt	der	Bestellung	des	Käufers	gül-
tigen	bzw.	jedenfalls	in	der	ihm	zuletzt	in	Textform	mitgeteilten	Fassung	als	Rahmenvereinbarung	auch	für	
gleichartige	künftige	Verträge,	ohne	dass	wir	in	jedem	Einzelfall	wieder	auf	sie	hinweisen	müssten.

(3)	 Die	vorliegenden	Allgemeinen	Verkaufsbedingungen	(AVB)	gelten	für	alle	unsere	Geschäftsbeziehungen	mit	
unseren	Kunden	(„Käufer“).	Die	AVB	gelten	nur,	wenn	der	Käufer	Unternehmer	(§	14	BGB),	eine	juristische	Per-
son	des	öffentlichen	Rechts	oder	ein	öffentlichrechtliches	Sondervermögen	ist.

(4)	 Im	Einzelfall	getroffene,	individuelle	Vereinbarungen	mit	dem	Käufer	(einschließlich	Nebenabreden,	Ergänzun-
gen	und	Änderungen)	haben	in	jedem	Fall	Vorrang	vor	diesen	AVB.	Für	den	Inhalt	derartiger	Vereinbarungen	
ist,	 vorbehaltlich	 des	 Gegenbeweises,	 ein	 schriftlicher	Vertrag	 bzw.	 unsere	 schriftliche	 Bestätigung	 maßge-
bend.

(5)	 Rechtserhebliche	Erklärungen	und	Anzeigen,	die	nach	Vertragsschluss	vom	Käufer	uns	gegenüber	abzugeben	
sind	(z.B.	Fristsetzungen,	Mängelanzeigen,	Erklärung	von	Rücktritt	oder	Minderung),	bedürfen	zu	ihrer	Wirk-
samkeit	der	Textform.

§ 2 Angebot
(1)	 Unsere	Angebote	sind	freibleibend	und	unverbindlich.	
(2)		Die	Bestellung	der	Ware	durch	den	Käufer	gilt	als	verbindliches	Vertragsangebot.	Sofern	sich	aus	der	Bestellung	

nichts	anderes	ergibt,	sind	wir	berechtigt,	dieses	Vertragsangebot	innerhalb	von	2	Wochen	nach	seinem	Zu-
gang	bei	uns	anzunehmen.	

(3)		Die	Annahme	kann	entweder	schriftlich	(z.B.	durch	Auftragsbestätigung)	oder	durch	Auslieferung	der	Ware	an	
den	Käufer	erklärt	werden.

§ 3 Auskünfte, Muster
(1)	 Alle	Angaben	über	Verarbeitungs-	und	Anwendungsmöglichkeiten	unserer	Produkte	sowie	Technische	Bera-

tung	und	sonstige	Angaben	–	auch	in	patentrechtlicher	Hinsicht	–	erfolgen	nach	bestem	Wissen,	jedoch	unver-
bindlich	unter	Ausschluss	jeglicher	Haftung.	Sie	befreien	den	Käufer	nicht	von	der	Prüfung	der	Produkte	auch	
hinsichtlich	der	Eignung	für	die	beabsichtigten	Einsatzzwecke.

(2)	 Unsere	Muster	gelten	als	unverbindliche	Type-	bzw.	Ansichtsmuster,	Analyseangaben	sind	nur	als	ungefähr	
anzusehen.

§ 4 Preise
(1)	 Unsere	Preise	gelten	„ab	Werk“	einschließlich	Verpackung	bzw.	lose	im	Behälter.
(2)	 Die	gesetzliche	Mehrwertsteuer	ist	in	unseren	Preisen	nicht	eingeschlossen;	sie	wird	in	der	am	Tag	der	Rech-

nungsstellung	gesetzlich	geltenden	Höhe	in	der	Rechnung	gesondert	ausgewiesen.
(3)	 Der	Abzug	von	Skonto	bedarf	besonderer	schriftlicher	Vereinbarung.

§ 5 Lieferung
(1)	 Wenn	nicht	etwas	anderes	vereinbart	ist,	führen	wir	unsere	Lieferungen	ausschließlich	auf	Abruf	des	Käufers,	

der	in	Textform	zu	erfolgen	hat,	aus.
(2)	 Die	 Einhaltung	 unserer	 Lieferverpflichtung	 setzt	 die	 rechtzeitige	 und	 ordnungsgemäße	 Erfüllung	 der	 Ver-

pflichtungen	des	Kunden	voraus.	Die	Einrede	des	nicht	erfüllten	Vertrages	bleibt	vorbehalten.
(3)	 Angaben	über	Liefertermine	sind	unverbindlich,	werden	aber	nach	unseren	Liefermöglichkeiten	eingehalten.	

Die	Liefermöglichkeit,	die	sich	insbesondere	aus	der	Belieferung	durch	Vorlieferanten	und	unsere	eigene	Vor-
ratshaltung	 ergibt,	behalten	wir	 uns	ausdrücklich	vor.	Eine	vom	 Umfang	 im	Verhältnis	zur	Gesamtleistung	
zumutbare	Teilleistung	kann	der	Käufer	nicht	zurückweisen.	Sofern	wir	Lieferfristen	aus	Gründen,	die	wir	nicht	
zu	vertreten	haben,	nicht	einhalten	können	(Nichtverfügbarkeit	der	Leistung),	werden	wir	den	Käufer	hierü-
ber	unverzüglich	informieren	und	gleichzeitig	die	voraussichtliche,	neue	Lieferfrist	mitteilen.	Ist	die	Leistung	
auch	 innerhalb	 der	 neuen	 Lieferfrist	 nicht	 verfügbar,	 sind	 wir	 berechtigt,	 ganz	 oder	 teilweise	 vom	Vertrag	
zurückzutreten;	eine	bereits	erbrachte	Gegenleistung	des	Käufers	werden	wir	unverzüglich	erstatten.	Als	Fall	
der	Nichtverfügbarkeit	der	Leistung	in	diesem	Sinne	gilt	insbesondere	die	nicht	rechtzeitige	Selbstbelieferung	
durch	unseren	Zulieferer,	wenn	wir	ein	kongruentes	Deckungsgeschäft	abgeschlossen	haben,	weder	uns	noch	
unseren	Zulieferer	ein	Verschulden	trifft	oder	wir	im	Einzelfall	zur	Beschaffung	nicht	verpflichtet	sind.

(4)	 Wir	haften	nach	den	gesetzlichen	Bestimmungen,	sofern	der	Lieferverzug	auf	einer	von	uns	zu	vertretenden	
vorsätzlichen	oder	grob	fahrlässigen	Vertragsverletzung	beruht;	ein	Verschulden	unserer	Vertreter	oder	Erfül-
lungsgehilfen	ist	uns	zuzurechnen.	Im	Übrigen	ist	unsere	Schadensersatzhaftung	wegen	Lieferverzuges	auf	
den	vorhersehbaren,	typischerweise	eintretenden	Schaden	begrenzt.

(5)	 Weitere	gesetzliche	Ansprüche	und	Rechte	des	Kunden	bleiben	unberührt.
(6)	 Für	Exportlieferungen	gelten	die	Incoterms,	jeweils	neueste	Fassung.

§ 6 Gefahrübergang; Versicherung; Verpackung
(1)	 Wenn	sich	aus	der	Auftragsbestätigung	nicht	etwas	anderes	ergibt,	ist	Lieferung	„ab	Werk“
	 vereinbart,	wo	auch	der	Erfüllungsort	für	die	Lieferung	und	einer	etwaigen	Nacherfüllung	ist.
(2)	 Sofern	der	Kunde	es	wünscht,	werden	wir	die	Lieferung	durch	eine	Transportversicherung	eindecken;	die	da-

durch	anfallenden	Kosten	trägt	der	Kunde.
(3)	 Für	die	Lieferung	in	Leihverpackungen	und	deren	Rückgabe	gelten	unsere	gesonderten	Bedingungen.
(4)	 Der	Kunde	darf	unsere	Leihverpackungen,	insbesondere	unsere	Leihcontainer,	nicht	für	eigene	Zwecke	verwen-

den.
(5)	 Einwegverpackungen	dürfen	nur	nach	Unkenntlichmachung	des	Firmenzeichens	und	–namens	und	der	Wa-

renbezeichnung	im	Geschäftsverkehr	wieder	verwendet	werden.

§ 7 Abnahme
(1)	 Wenn	nicht	etwas	anderes	vereinbart	ist,	hat	der	Käufer	die	bestellte	Ware	bzw.	zumutbare	Teillieferung	vorbe-

haltlich	unserer	Liefermöglichkeit	innerhalb	von	10	Tagen	nach	Eingang	seiner	Bestellung	bei	uns	abzunehmen.	
Er	hat	dabei	unsere	Auslieferungszeiten	zu	beachten,	die	auch	im	Internet	unter	www.Hellmi.eu	abrufbar	sind.	
Bei	Sukzessivlieferungsverträgen	ist	die	Ware	mangels	anderer	Vereinbarungen	in	ungefähr	gleichen	monatli-
chen	Teilmengen	abzunehmen.	Zur	Nachlieferung	nicht	rechtzeitig	abgenommener	Ware	ist	der	Verkäufer	nicht	
verpflichtet,	aber	berechtigt.	Die	Nichtnachlieferung	stellt	keinen	Rücktritt	dar.

(2)	 Die	Gefahr	des	zufälligen	Untergangs	und	der	zufälligen	Verschlechterung	der	Ware	geht	spätestens	mit	der	
Übergabe	auf	den	Käufer	über.	Beim	Versendungskauf	geht	jedoch	die	Gefahr	des	zufälligen	Untergangs	und	
der	zufälligen	Verschlechterung	der	Ware	sowie	die	Verzögerungsgefahr	bereits	mit	Auslieferung	der	Ware	an	
den	Spediteur,	den	Frachtführer	oder	der	sonst	zur	Ausführung	der	Versendung	bestimmten	Person	oder	An-
stalt	über.	Soweit	eine	Abnahme	vereinbart	ist,	ist	diese	für	den	Gefahrübergang	maßgebend.	Auch	im	Übrigen	
gelten	für	eine	vereinbarte	Abnahme	die	gesetzlichen	Vorschriften	des	Werkvertragsrechts	entsprechend.	Der	
Übergabe	bzw.	Abnahme	steht	es	gleich,	wenn	der	Käufer	im	Verzug	der	Annahme	ist.

(3)	 Kommt	der	Kunde	in	Annahmeverzug	oder	verletzt	er	schuldhaft	sonstige	Mitwirkungspflichten,	so	sind	wir	
berechtigt,	 den	 uns	 insoweit	 entstehenden	 Schaden	 einschließlich	 etwaiger	 Mehraufwendungen	 ersetzt	 zu	
verlangen.	Weitergehende	Ansprüche	bleiben	vorbehalten.

(4)	 Bei	Belieferung	mit	loser	Ware	hat	der	Käufer	vor	Abnahme	für	einwandfreien	Zustand	der	von	ihm	verwen-
deten	Füllleitungen,	Armaturen	und	Übernahmebehälter	zu	sorgen	und	die	abzufüllende	Menge	genau	anzu-
geben.	Schäden,	die	z.B.	durch	ungenaue	Füllmengenangaben,	 technische	Mängel,	verunreinigte	Befüllungs-
einrichtungen	oder	fehlerhafte	Bedienung	der	Befüllungs-,	Übernahme-	oder	Lagereinrichtungen	des	Käufers	
entstehen,	werden	in	keinem	Fall	ersetzt.

§ 8 Mängelhaftung
(1)	 Gewährleistungsansprüche	des	Kunden	wegen	Mängeln	setzen	voraus,	dass	dieser	seinen	nach	§	377	HGB	ge-

schuldeten	Untersuchungs-	und	Rügeobliegenheiten	ordnungsgemäß	nachgekommen	ist.	Bei	Belieferung	mit	
loser	Ware	in	Behälterfahrzeugen	muss	eine	Probennahme	spätestens	bei	der	Entladung,	und	zwar	vor	dem	
Übernahmeanschluss	des	Käufers	erfolgen.

(2)	 Bei	Sukzessiv	Lieferungsverträgen	treten	die	Rechtsfolgen	einer	Mängelrüge	jeweils	nur	für	die	konkret	bean-
standete	Lieferung	ein,	ohne	die	Abnahmeverpflichtung	für	die	übrige	Ware	zu	berühren.

(3)	 Für	die	Rechte	des	Käufers	bei	Sach-	und	Rechtsmängel	(einschließlich	Falsch-	und	Minderlieferung)	gelten	die	
gesetzlichen	Vorschriften,	soweit	nachfolgend	nichts	anderes	bestimmt	ist.	In	allen	Fällen	unberührt	bleiben	die	
gesetzlichen	Sondervorschriften	bei	Endlieferung	der	Ware	an	einen	Verbraucher	(Lieferantenregress	gem.	§§	
478,	479	BGB).

(4)	 Ist	die	gelieferte	Sache	mangelhaft,	können	wir	zunächst	wählen,	ob	wir	Nacherfüllung	durch	Beseitigung	des	
Mangels	(Nachbesserung)	oder	durch	Lieferung	einer	mangelfreien	Sache	(Ersatzlieferung)	leisten.	Unser	Recht,	
die	Nacherfüllung	unter	den	gesetzlichen	Voraussetzungen	zu	verweigern,	bleibt	unberührt.

(5)	 Wir	sind	berechtigt,	die	geschuldete	Nacherfüllung	davon	abhängig	zu	machen,	dass	der	Käufer	den	fälligen	
Kaufpreis	bezahlt.	Der	Käufer	 ist	 jedoch	berechtigt,	einen	 im	Verhältnis	zum	Mangel	angemessenen	Teil	des	
Kaufpreises	zurückzubehalten.

(6)	 Der	Käufer	hat	uns	die	zur	geschuldeten	Nacherfüllung	erforderliche	Zeit	und	Gelegenheit	zu	geben,	insbeson-
dere	die	beanstandete	Ware	zu	Prüfungszwecken	zu	übergeben.	Im	Falle	der	Ersatzlieferung	hat	uns	der	Käufer	
die	mangelhafte	Sache	nach	den	gesetzlichen	Vorschriften	zurückzugeben.

(7)	 Die	zum	Zweck	der	Prüfung	und	Nacherfüllung	erforderlichen	Aufwendungen,	insbesondere	Transport-,	Wege-,	
Arbeits-	und	Materialkosten	(nicht:	Ausbau-	und	Einbaukosten),	tragen	wir,	wenn	tatsächlich	ein	Mangel	vor-
liegt.	Andernfalls	können	wir	vom	Käufer	die	aus	dem	unberechtigten	Mangelbeseitigungsverlangen	entstan-
denen	Kosten	(insbesondere	Prüf-	und	Transportkosten)	ersetzt	verlangen,	es	sei	denn,	die	fehlende	Mangelhaf-
tigkeit	war	für	den	Käufer	nicht	erkennbar.

§ 9 Haftung
(1)	 Soweit	sich	aus	diesen	AVB	einschließlich	der	nachfolgenden	Bestimmungen	nichts	anderes	ergibt,	haften	wir	

bei	einer	Verletzung	von	vertraglichen	und	außervertraglichen	Pflichten	nach	den	gesetzlichen	Vorschriften.
(2)	 Auf	Schadensersatz	haften	wir	–	gleich	aus	welchem	Rechtsgrund	–	im	Rahmen	der	Verschuldenshaftung	bei	

Vorsatz	 und	 grober	 Fahrlässigkeit.	 Bei	 einfacher	 Fahrlässigkeit	 haften	 wir	 vorbehaltlich	 eines	 milderen	 Haf-
tungsmaßstabs	nach	gesetzlichen	Vorschriften	(z.B.	für	Sorgfalt	in	eigenen	Angelegenheiten)	nur	a)	für	Schäden	
aus	der	Verletzung	des	Lebens,	des	Körpers	oder	der	Gesundheit,	b)	für	Schäden	aus	der	nicht	unerheblichen	
Verletzung	einer	wesentlichen	Vertragspflicht	(Verpflichtung,	deren	Erfüllung	die	ordnungsgemäße	Durchfüh-
rung	des	Vertrags	überhaupt	erst	ermöglicht	und	auf	deren	Einhaltung	der	Vertragspartner	regelmäßig	vertraut	
und	vertrauen	darf);	in	diesem	Fall	ist	unsere	Haftung	jedoch	auf	den	Ersatz	des	vorhersehbaren,	typischerweise	
eintretenden	Schadens	begrenzt.

(3)	 Die	sich	aus	Abs.	2	ergebenden	Haftungsbeschränkungen	gelten	auch	bei	Pflichtverletzungen	durch	bzw.	zu-
gunsten	von	Personen,	deren	Verschulden	wir	nach	gesetzlichen	Vorschriften	zu	vertreten	haben.	Sie	gelten	
nicht,	soweit	wir	einen	Mangel	arglistig	verschwiegen	oder	eine	Garantie	für	die	Beschaffenheit	der	Ware	über-
nommen	haben	und	für	Ansprüche	des	Käufers	nach	dem	Produkthaftungsgesetz.	

(4)		Wegen	einer	Pflichtverletzung,	die	nicht	in	einem	Mangel	besteht,	kann	der	Käufer	nur	zurücktreten	oder	kündi-
gen,	wenn	wir	die	Pflichtverletzung	zu	vertreten	haben.	Ein	freies	Kündigungsrecht	des	Käufers	(insbesondere	
gem.	§§	651,	649	BGB)	wird	ausgeschlossen.	Im	Übrigen	gelten	die	gesetzlichen	Voraussetzungen	und	Rechts-
folgen.

§ 10 Verjährung
(1)	 Abweichend	von	§	438	Abs.	1	Nr.	3	BGB	beträgt	die	allgemeine	Verjährungsfrist	für	Ansprüche	aus	Sach-	und	

Rechtsmängeln	ein	Jahr	ab	Ablieferung.	Soweit	eine	Abnahme	vereinbart	ist,	beginnt	die	Verjährung	mit	der	
Abnahme.	Unberührt	bleiben	gesetzliche	Sonderregelungen	zur	Verjährung	(insbes.	§	438	Abs.	1	Nr.	1,	Abs.	3,	§§	
444,	479	BGB).	(2)	Die	vorstehenden	Verjährungsfristen	des	Kaufrechts	gelten	auch	für	vertragliche	und	außer-
vertragliche	Schadensersatzansprüche	des	Käufers,	die	auf	einem	Mangel	der	Ware	beruhen,	es	sei	denn	die	

Anwendung	der	regelmäßigen	gesetzlichen	Verjährung	(§§	195,	199	BGB)	würde	im	Einzelfall	zu	einer	kürzeren	
Verjährung	führen.	Schadensersatzansprüche	des	Käufers	gem.	§	9	Abs.	2	Satz	1	und	Satz	2(a)	so-wie	nach	dem	
Produkthaftungsgesetz	verjähren	jedoch	ausschließlich	nach	den	gesetzlichen	Verjährungsfristen.

§ 11 Zahlung; Aufrechnung; Zurückbehaltung
(1)	 Es	gelten	die	vereinbarten,	aus	der	Rechnung	ersichtlichen	Zahlungskonditionen.	Der	Kaufpreis	ist	fällig	und	

zu	zahlen	innerhalb	von	14	Tagen	ab	Rechnungsstellung	und	Lieferung	bzw.	Abnahme	der	Ware.	Wir	sind	je-
doch,	auch	 im	Rahmen	einer	 laufenden	Geschäftsbeziehung,	 jederzeit	berechtigt,	eine	Lieferung	ganz	oder	
teilweise	nur	gegen	Vorkasse	durchzuführen.	Einen	entsprechenden	Vorbehalt	erklären	wir	spätestens	mit	der	
Auftragsbestätigung.	Hinsichtlich	des	Eintritts	und	der	Folgen	eines	Zahlungsverzuges	gelten	die	gesetzlichen	
Regelungen.

(2)	 Entstehen	nach	Vertragsabschluss	begründete	Zweifel	an	der	Leistungsfähigkeit	des	Käufers	(z.B.	durch	Antrag	
auf	Eröffnung	eines	Insolvenzverfahrens),	sind	wir	berechtigt,	unsere	Leistung	zu	verweigern,	bis	der	Käufer	
entweder	den	Kaufpreis	bezahlt	oder	angemessene	Sicherheit	für	 ihn	geleistet	hat.	Bereits	gelieferte	Ware	
dürfen	wir	herausverlangen	und	beim	Käufer	abholen.	Nach	erfolglosem	Ablauf	einer	von	uns	für	die	Zahlung	
bzw.	Stellung	der	Sicherheit	gesetzten	angemessenen	Frist	sind	wir	berechtigt,	von	dem	Vertrag	zurückzutre-
ten.

(3)	 Stellt	der	Kunde	seine	Zahlungen	ein	oder	wird	über	sein	Vermögen	die	Eröffnung	des	Insolvenzverfahrens	be-
antragt,	werden	gleichzeitig	alle	unsere	offenen	Forderungen	aus	der	Geschäftsverbindung	gegen	den	Kunden	
fällig.	Zugleich	gelten	alle	Preisnachlässe	und	Bonifikationen	als	verfallen.

(4)	 Zurückbehaltung-	oder	Aufrechnungsrechte	stehen	dem	Kunden	nur	zu,	wenn	seine	Gegenansprüche	rechts-
kräftig	festgestellt,	unbestritten	oder	von	uns	anerkannt	sind.	Außerdem	ist	er	zur	Ausübung	eines	Zurückbe-
haltungsrechts	nur	insoweit	befugt,	als	sein	Gegenanspruch	auf	dem	gleichen	Vertragsverhältnis	beruht.	Bei	
Mängeln	der	Lieferung	bleiben	die	Gegenrechte	des	Käufers	unberührt.

§ 12 Eigentumsvorbehaltssicherung
(1)	 Wir	behalten	uns	das	Eigentum	an	der	Kaufsache	bis	zum	Eingang	aller	Zahlungen	aus	der	Geschäftsverbin-

dung	mit	dem	Kunden	bzw.	bis	zum	Eingang	aller	Zahlungen	aus	dem	bestehenden	Kontokorrentverhältnis	
vor.	Bei	einem	Kontokorrentverhältnis	bezieht	sich	der	Vorbehalt	auf	den	anerkannten	Saldo.	Bei	vertragswidri-
gem	Verhalten	des	Kunden,	insbesondere	bei	Zahlungsverzug,	sind	wir	berechtigt,	die	Kaufsache	zurückzuneh-
men.	In	der	Zurücknahme	der	Kaufsache	durch	uns	liegt	ein	Rücktritt	vom	Vertrag.	Wir	sind	nach	Rücknahme	
der	Kaufsache	zu	deren	Verwertung	befugt,	der	Verwertungserlös	 ist	auf	die	Verbindlichkeiten	des	Kunden	
–	abzüglich	angemessener	Verwertungskosten	–	anzurechnen.

(2)	 Der	Kunde	ist	verpflichtet,	die	Kaufsache	pfleglich	zu	behandeln	und	gegen	Verderb	geschützt	zu	lagern;	insbe-
sondere	ist	er	verpflichtet,	diese	auf	eigene	Kosten	gegen	Feuer-,Wasser-	und	Diebstahlschäden	ausreichend	
zum	Neuwert	zu	versichern.	Der	Kunde	tritt	seine	auf	die	Vorbehaltsware	entfallenden	Forderungen	aus	den	
Versicherungsverträgen	im	voraus	an	uns	ab;	wir	nehmen	die	Abtretung	an.	Sofern	Wartungs-	und	Inspekti-
onsarbeiten	erforderlich	sind,	muss	der	Kunde	diese	auf	eigene	Kosten	rechtzeitig	durchführen.

(3)	 Bei	Pfändungen	oder	sonstigen	Eingriffen	Dritter	hat	uns	der	Kunde	unverzüglich	schriftlich	zu	benachrichti-
gen,	damit	wir	Klage	gemäß	§	771	ZPO	erheben	können.	Soweit	der	Dritte	nicht	in	der	Lage	ist,	uns	die	gericht-
lichen	und	außergerichtlichen	Kosten	einer	Klage	gemäß	§	771	ZPO	zu	erstatten,	haftet	der	Kunde	für	den	uns	
entstandenen	Ausfall.

(4)	 Der	 Kunde	 ist	 berechtigt,	 die	 Kaufsache	 im	 ordnungsgemäßen	 Geschäftsgang	 weiter	 zu	 verkaufen;	 er	 tritt	
uns	 jedoch	 bereits	 jetzt	 alle	 Forderungen	 in	 Höhe	 des	 Faktura-Endbetrages	 (ein-schließlich	 MWSt)	 unserer	
Forderung	ab,	die	ihm	aus	der	Weiterveräußerung	gegen	seine	Abnehmer	oder	Dritte	erwachsen,	und	zwar	
unabhängig	davon,	ob	die	Kaufsache	ohne	oder	nach	Verarbeitung	weiter	verkauft	worden	ist.	Zur	Einziehung	
dieser	Forderung	bleibt	der	Kunde	auch	nach	der	Abtretung	ermächtigt.	Unsere	Befugnis,	die	Forderung	selbst	
einzuziehen,	bleibt	hiervon	unberührt.	Wir	verpflichten	uns	jedoch,	die	Forderung	nicht	einzuziehen,	solange	
der	Kunde	seinen	Zahlungsverpflichtungen	aus	den	vereinnahmten	Erlösen	nachkommt,	nicht	in	Zahlungsver-
zug	gerät	und	insbesondere	kein	Antrag	auf	Eröffnung	eines	Insolvenzverfahrens	gestellt	ist	oder	Zahlungs-
einstellung	vorliegt.	Ist	aber	dies	der	Fall,	so	können	wir	verlangen,	dass	der	Kunde	uns	die	abgetretenen	Forde-
rungen	und	deren	Schuldner	bekannt	gibt,	alle	zum	Einzug	erforderlichen	Angaben	macht,	die	dazugehörigen	
Unterlagen	aushändigt	und	seinen	Schuldnern	(Dritten)	die	Abtretung	mitteilt.	Erfolgt	die	Mitteilung	nicht	
unverzüglich,	sind	wir	zur	Mitteilung	der	Abtretung	an	die	Schuldner	berechtigt.

(5)	 Die	Verarbeitung	oder	Umbildung	der	Kaufsache	durch	den	Kunden	wird	stets	für	uns	vorgenommen.	Wird	
die	Kaufsache	mit	anderen,	uns	nicht	gehörenden	Gegenständen	verarbeitet,	so	erwerben	wir	das	Miteigen-
tum	an	der	neuen	Sache	im	Verhältnis	des	Wertes	der	Kaufsache	(Faktura-Endbetrag	einschließlich	MwSt.)	zu	
den	anderen	verarbeiteten	Gegenständen	zur	Zeit	der	Verarbeitung.	Für	die	durch	Verarbeitung	entstehende	
Sache	gilt	 im	Übrigen	das	Gleiche	wie	für	die	unter	Vorbehalt	gelieferte	Kaufsache.dass	der	Kunde	uns	die	
abgetretenen	Forderungen	und	deren	Schuldner	bekannt	gibt,	alle	zum	Einzug	erforderlichen	Angaben	macht,	
die	dazugehörigen	Unterlagen	aushändigt	und	seinen	Schuldnern	(Dritten)	die	Abtretung	mitteilt.	Erfolgt	die	
Mitteilung	nicht	unverzüglich,	sind	wir	zur	Mitteilung	der	Abtretung	an	die	Schuldner	berechtigt.

(6)	 Wird	die	Kaufsache	mit	anderen,	uns	nicht	gehörenden	Gegenständen	untrennbar	vermischt,	so	erwerben	
wir	das	Miteigentum	an	der	neuen	Sache	im	Verhältnis	des	Wertes	der	Kaufsache	(Faktura-Endbetrag,	ein-
schließlich	MwSt.)	zu	den	anderen	vermischten	Gegenständen	zum	Zeitpunkt	der	Vermischung.	Erfolgt	die	
Vermischung	in	der	Weise,	dass	die	Sache	des	Kunden	als	Hauptsache	anzusehen	ist,	so	gilt	als	vereinbart,	dass	
der	Kunde	uns	anteilmäßig	Miteigentum	überträgt.	Der	Kunde	verwahrt	das	so	entstandene	Alleineigentum	
oder	Miteigentum	für	uns.

§ 13 Gerichtsstand – Erfüllungsort
(1)	 Sofern	der	Kunde	Kaufmann	ist,	ist	unser	Geschäftssitz	in	Hamburg	ausschließlicher	Gerichtsstand;	wir	sind	

jedoch	berechtigt,	den	Kunden	auch	an	seinem	allgemeinen	Gerichtsstand	zu	verklagen.
(2)	 Es	gilt	das	Recht	der	Bundesrepublik	Deutschland;	die	Geltung	des	UN-Kaufrechts	ist	ausgeschlossen.
(3)	 Sofern	sich	aus	der	Auftragsbestätigung	nichts	anderes	ergibt,	ist	unser	Geschäftssitz	Erfüllungsort.

Stand:	November	2016


